
Wesentlichen voraussehbar waren,55 hier also, dass der Auf-
bau einer Plattform, die mittels TOR-Browser-Technologie
und Verschlüsselungsmechanismen auf größtmögliche Ano-
nymität und Abschottung ausgerichtet und in der eine spe-
zielle Kategorie für Waffen eingerichtet wurde, dazu führt,
dass illegale Waffen verkauft und zur Tötung von Menschen
eingesetzt werden.56 Der Taterfolg an O war für N auch
objektiv vermeidbar, zumal ihn ein pflichtgemäßes Alterna-
tivverhalten – Nicht-Betreiben der Plattform – verhindert
hätte. Den Zurechnungszusammenhang könnte schließlich
noch unterbrechen, wenn der Taterfolg im Zuge der Abgren-
zung von Verantwortungsbereichen in denjenigen einer ande-
ren Person – hier P und/oder D (zur computerisierten Selbst-
schussanlage und zur O siehe schon oben) – fiele und daher
außerhalb des Schutzzwecks des Fahrlässigkeitsdelikts läge.
Ein Dazwischentreten Dritter führt aber nur dann zum Weg-
fall des Fahrlässigkeitszusammenhangs, wenn das Verhalten
eines Dritten fernab jeglicher Lebenserfahrung liegt. Für die
Zurechnung reicht aus, dass die Sorgfaltspflichtverletzung
trotz des Dritten wesentlich fortwirkt, der Dritte also hieran
anknüpft. In diesem Fall ist Nebentäterschaft gegeben mit
der Folge, dass die Strafbarkeit des einen Verhaltens die
Strafbarkeit des anderen mitursächlichen Verhaltens nicht
berührt.57 Anders ist dies etwa, wenn ein Dritter vollverant-
wortlich vorsätzlich und schuldhaft eine anknüpfende, aber
an sich gänzlich neue Gefahr begründet und realisiert.58 We-
der das Verhalten von D noch von P hatte jedoch eine solche
Qualität und der Verkauf der Waffe sowie der Tod der O
lagen auch nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung. Beides
knüpft an das pflichtwidrige Verhalten des N an. Mit dem

Taterfolg realisierte sich das Gefahrenpotential des Erwerbs
einer Selbstschussanlage von einer nichtberechtigten Person
auf einer Darknet-Plattform, der unter Umgehung der ge-
setzlichen Voraussetzungen und unter Gewährleistung größt-
möglicher Anonymität in einer virtuellen Umgebung zustan-
de kam. Schon die Darknet-Plattform bot ein nicht kalkulier-
bares und erheblich erhöhtes Risiko des Einsatzes von illega-
len Waffen gegen Menschen.59 So wirkte die
Sorgfaltspflichtverletzung des N in dem Verkauf der Selbst-
schussanlage und deren Nutzung fort.

2. Ergebnis

Die Tat geschah rechtswidrig und schuldhaft, wobei N den
Taterfolg auch nach seinen individuellen Fähigkeiten hätte
erkennen und vermeiden können, sodass er sich wegen fahr-
lässiger Tötung strafbar gemacht hat.

D. GESAMTERGEBNIS

P hat sich infolge Erlaubnistatumstandsirrtums nur wegen
fahrlässiger Tötung gem. § 222 StGB strafbar gemacht, D
wegen Beihilfe zu einem Totschlag gem. §§ 212 I, 27 I StGB
und N wiederum wegen fahrlässiger Tötung gem. § 222
StGB.

55 LG Karlsruhe StV 2019, 400 (403) mwN.
56 Vgl. LG Karlsruhe StV 2019, 400 (404).
57 LG Karlsruhe StV 2019, 400 (404) mwN.
58 B. Heinrich StrafR AT, 6. Aufl. 2019, Rn. 1050 ff.; Wessels/Beulke/Satzger StrafR

AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 1137.
59 Vgl. LG Karlsruhe StV 2019, 400 (404).
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& SACHVERHALT

C ist eine französische Staatsangehörige mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland.

Da die Behörden von einem Informanten konkrete Hinweise erhalten haben, dass C plant, in
den „bewaffneten Dschihad“ nach S auszureisen, ergeht gegen C ein Ausreiseverbot. Dieses
wird auch im Pass vermerkt. Zur Begründung führt die Behörde die Gefährdung der aus-
wärtigen Beziehungen Deutschlands innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft sowie
die zu befürchtende Gefahr, die von C ausginge, an. C meint hingegen, dass sie aus dringen-
den humanitären Gründen nach S reisen müsse, um sich der Sicherheit ihrer dort noch
lebenden Verwandtschaft zu versichern.

* Der Verfasser Dr. Dr. Beham ist Akademischer Rat am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Europäisches
und Internationales Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Hans-Georg Dederer) an der Universität Passau. Die Verfasserin Dürmeier ist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Finanz- und Steuerrecht (Prof. Dr. Rolf
Eckhoff) an der Universität Regensburg. Die vorliegende Klausur entspricht in leichter Abwandlung der Abschlussklausur zur
Vorlesung Staatsrecht II: Grundrechte an der Universität Regensburg im Wintersemester 2018/19. Die durchschnittlich erreichte
Punktzahl betrug 5,43. Die Lösung greift vor dem Hintergrund einer Reihe verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen zur Frage
des Ausreiseverbots im Zusammenhang mit der Teilnahme am bewaffneten Dschihad das bekannte Elfes-Prüfschema auf und
geht dabei insbes. auf häufige Fehler in der Bewältigung der Klausur ein.
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Nach Ausschöpfung des Rechtswegs und in Ermangelung von Alternativen zur Rechtsver-
folgung, erhebt C gegen das Ausreiseverbot Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungs-
gericht. Sie fühlt sich in ihren Grundrechten aus Art. 11 GG und Art. 2 GG verletzt. Das
Ausreiseverbot sei nicht gerechtfertigt. Vielmehr genüge ihre Darlegung des dringlichen
Ausreisegrundes als Garantie. Alternativ könne sie sich auch regelmäßig bei den Behörden
von S melden oder es könne ein deutscher Beamter mitreisen, um sich vor Ort von ihren
friedlichen Intentionen zu überzeugen.

Bearbeitervermerk: Prüfen Sie, gegebenenfalls hilfsgutachtlich, die Erfolgsaussichten der Verfassungs-
beschwerde gegen das Ausreiseverbot. Gehen Sie davon aus, dass die gesetzliche Grundlage für das
Behördenhandeln verfassungsgemäß ist und auch das Ausreiseverbot formell rechtmäßig ergangen ist.

Auszug Paßgesetz (PaßG)

§ 7 Paßversagung

(1) Der Paß ist zu versagen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme begründen, daß der Paßbewerber

1. die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland
gefährdet; …

§ 10 Untersagung der Ausreise

(1) … [Die für die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs zuständigen Behörden]
können einem Deutschen die Ausreise in das Ausland untersagen, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, daß bei ihm die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 1 vorliegen …

(2) Die für die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs zuständigen Behörden können
einem Deutschen, dem gemäß Absatz 1 Satz 1 die Ausreise in das Ausland zu untersagen ist, in
Ausnahmefällen die Ausreise gestatten, wenn er glaubhaft macht, daß er aus einem dringenden Grund
in das Ausland reisen muß.

…

Auszug Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern
im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG)

§ 46 Ordnungsverfügungen

…

(2) Einem Ausländer kann die Ausreise in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 1 und 2 des
Passgesetzes untersagt werden …

& LÖSUNG

C greift das Ausreiseverbot vor dem Bundesverfassungsgericht mit einer Verfassungs-
beschwerde gem. Art. 93 I Nr. 4 a GG, §§ 13 Nr. 8 a, 90 ff. BVerfGG an. Diese hat Erfolg,
wenn sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, wenn die Voraussetzungen der Art. 93 I Nr. 4 a GG,
§§ 13 Nr. 8 a, 90 und 92 ff. BVerfGG erfüllt sind.

Hinweis: Ein häufig begangener Fehler ist die fehlende oder unvollständige Nennung der jeweiligen
Normkette. Auf eine korrekte Wiedergabe der einschlägigen Normen aus dem GG und dem BVerfGG
sollte daher stets geachtet werden.

I. Zuständigkeit

Das Bundesverfassungsgericht ist für die Entscheidung über Verfassungsbeschwerden gem.
Art. 93 I Nr. 4 a GG, § 13 Nr. 8 a BVerfGG zuständig.

II. Beschwerdefähigkeit

C müsste gem. Art. 93 I Nr. 4 a GG, § 90 I BVerfGG als „jedermann“ beschwerdefähig sein.
Strittig ist insoweit, ob der Beschwerdeführer hierzu Träger eines der als verletzt gerügten
Grundrechte sein muss (Hillgruber/Goos, Verfassungsprozessrecht, 4. Aufl. 2015, Rn. 104 f.)
oder ob es ausreicht, Träger irgendeines Grundrechts zu sein (Fleury, Verfassungsprozess-
recht, 10. Aufl. 2015, Rn. 250; Kingreen/Poscher, Grundrechte, 34. Aufl. 2018, Rn. 1291).

strittige Anforderungen an
die Beschwerdefähigkeit
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